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PARTIZIPATION IN DER 
GESELLSCHAFT

Politik und Gesellschaft sind über viele
Jahre davon ausgegangen, dass Migran-
tinnen und Migranten sich in einem
quasi natürlichen Prozess eingliedern
und anpassen würden. Der von der
Bundesregierung initiierte Integrations-
gipfel 2006 und die Entwicklung des
nationalen Integrationsplans stellen in-
soweit einen Wendepunkt dar, als dass
zumindest die mit der Migration ver-
bundenen Herausforderungen für ei-
nen nachhaltigen Integrationsprozess
aufgegriffen wurden. Gleichwohl wur-
de – wie bei den Integrationsmaßnah-
men vergangener Jahre – weniger die
Struktur der Gesellschaft mit ihren 
teilweise vorhandenen Ausgrenzungs-
mechanismen in den Blick genommen,
sondern die bei Migrantinnen und Mi-
granten vorhandenen Defizite, insbe-
sondere in Bezug auf Sprache, Kultur,
Bildung und Arbeitsmarkt. Ausgespart
wurden Fragen des Aufenthaltsrechts
und des Vorhandenseins fremdenfeind-

licher und rassistischer Vorurteile so-
wie die politische Partizipation. 

Gleichzeitig verändert sich die Migra-
tionsstruktur. Zunehmend werden aus-
ländische Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer von ihren Unternehmen,
im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit,
nach Deutschland entsandt. Häufig
arbeiten diese Beschäftigten nur eini-
ge Monate in einem Land, in Einzel-
fällen auch über längere Zeiträume,
z.B. zur Wartung von Maschinen und
Anlagen. Anders als die dauerhaft in
Deutschland lebenden Migranten ist
diese Beschäftigtengruppe häufig von
unmenschlichen und ausbeuterischen
Arbeitsbedingungen betroffen. Das gilt
im Baugewerbe auch in den Fällen, in
denen der Staat der Auftraggeber ist. 

Der DGB und die Gewerkschaften hal-
ten eine Politik für erforderlich, die das
Ziel hat, die zunehmende Segregation
der Gesellschaft zu stoppen und allen
Einwohnerinnen und Einwohnern der
Bundesrepublik Deutschland, unabhän-
gig von sozialer und ethischer Herkunft
oder Staatsangehörigkeit, gleiche Teil-
habechancen zu bieten. 

Gleiche Teilhabechancen von Migran-
tinnen und Migranten können nur er-
reicht werden, wenn sie auch mit glei-
chen Rechten verbunden sind. Gerade
bei der politischen und gesellschaftli-
chen Partizipation besteht ein erheb-
licher Nachholbedarf. Es gilt insbeson-
dere,

■ die gesellschaftlichen, ökonomi-
schen und sozialen Benachteiligun-
gen zu beseitigen,

■ fremdenfeindliche und rassistische
Vorurteile und Diskriminierungen
zu bekämpfen,

■ die interkulturelle Öffnung aller Ins-
titutionen und Einrichtungen voran-
zutreiben und

■ die politischen Partizipationsmög-
lichkeiten ausländischer Staatsange-
höriger zu verbessern.

BETEILIGUNG AN DER DEMOKRA-
TISCHEN WILLENSBILDUNG

Eine soziale und demokratische Gesell-
schaft verliert ihre Grundlagen, wenn
ein immer größerer Teil der Bevölke-
rung ökonomisch und sozial ausge-
grenzt wird oder sich nicht an demo-
kratischen Entscheidungen beteiligen
kann. Dabei sind vor allem auch die
rechtlichen Bedingungen von Bedeu-
tung. Im Gegensatz zur betrieblichen
Mitbestimmung ist das aktive und pas-
sive Wahlrecht grundsätzlich nur den
deutschen Staatsangehörigen vorbe-
halten. Lediglich EU-Bürger haben das
Recht, sich an den Kommunalwah-
len zu beteiligen. Andere europäische
Staaten, wie Schweden, Dänemark, die
Niederlande, Irland, Frankreich oder
Belgien, räumen Drittstaatsangehöri-
gen das aktive und passive Wahlrecht
mindestens auf der kommunalen Ebene
ein.

In Deutschland leben rund 6,7 Millio-
nen Menschen ausländischer Nationa-
lität. In einzelnen Kommunen liegt der
Anteil der ausländischen Einwohnerin-
nen und Einwohner bei mehr als 20
Prozent, in einigen Bezirken und Stadt-
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teilen noch weit höher. Gerade Ent-
scheidungen auf der kommunalen Ebe-
ne beeinflussen das Leben der Bürge-
rinnen und Bürger unmittelbar. Dies
gilt für die Schaffung von Kindertages-
einrichtungen, die Infrastruktur oder
auch bei den kommunalen Investitio-
nen. 

Im Koalitionsvertrag haben sich CDU,
CSU und SPD im November 2005 ver-
pflichtet, die Frage des kommunalen
Wahlrechts für Drittstaatsangehörige
zu prüfen. Bislang allerdings sind keine
Ergebnisse dieser Prüfung erkennbar.
Ausländerbeiräte, Wohlfahrtsorganisa-
tionen und Gewerkschaften fordern ge-
meinsam die Einführung eines kommu-
nalen Wahlrechts, auch wenn dazu das
Grundgesetz verändert werden muss. 

Eine aktive Beteiligung auf der kom-
munalen Ebene setzt voraus, dass aus-
ländische Staatsangehörige – ungehin-
dert vom Ausländerrecht – sich unter
Einhaltung des Grundgesetzes politisch
betätigen können. Die Bundesrepublik
Deutschland muss endlich ihre Vorbe-
halte gegenüber der Konvention des
Europarats zur Partizipation von Aus-
ländern am politischen Leben auf kom-
munaler Ebene (SEV 144) zurück neh-
men und das Abkommen ratifizieren. 

EINBÜRGERUNG ALS TEIL 
DES INTEGRATIONSPROZESSES 
FÖRDERN

Die Annahme der deutschen Staatsan-
gehörigkeit ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Herstellung gleicher Rech-
te und Chancen. Sie ist bedeutsam für
den Integrationsprozess, daher sollte
die Einbürgerung auch weiter gefördert
werden. Die Gewerkschaften setzen sich
für ein republikanisches Einbürgerungs-
recht ein, das allen in Deutschland le-
benden ausländischen Staatsangehöri-
gen, ohne Verpflichtung zur vorheriger
Aufgabe der bisherigen Staatsange-
hörigkeit, die Möglichkeit zur Einbür-
gerung eröffnet und das in Deutschland
geborene Kindern ausländischer Eltern
– unabhängig von deren Aufenthalts-
dauer –automatisch die deutsche Staats-
angehörigkeit verleiht. Sie widerspre-
chen damit der Auffassung, die die
Verleihung der deutschen Staatsange-
hörigkeit als Endpunkt einer erfolgrei-
chen Integration sieht und mit dem
Eintritt in die deutsche Staatsange-
hörigkeit die Aufgabe kultureller, reli-

giöser und sprachlicher Wurzeln ver-
bindet. 

Im Gegensatz zu anderen europäischen
OECD-Staaten sind die Einbürgerungs-
zahlen in Deutschland in den Jahren
2000 bis 2005 massiv zurückgegangen.
Nicht nur gemessen nach absoluten
Zahlen, sondern auch nach den Ein-
bürgerungsquoten belegt Deutschland
einen der hinteren Ränge.

BEKÄMPFUNG VON RASSISMUS 
UND INTOLERANZ – FÖRDERUNG
DER GLEICHBEHANDLUNG

Rassismus und Intoleranz schädigen
nicht nur das Ansehen Deutschlands,
sie sind ausschlaggebend für die Zu-
nahme rassistischer und rechtsextremer
Gewalttaten und sie beeinträchtigen
die ökonomische und gesellschaftliche
Integration und Partizipation. Gerade
im Hinblick auf den Nationalen Akti-
onsplan gegen Rassismus muss klar ge-
stellt werden: Migrantinnen und Mig-
ranten in Deutschland sind weder ver-
antwortlich für die Ursachen weit bis in
die Mitte der Gesellschaft verbreiteter
rechtsextremer Einstellungen, noch ver-
hindert eine vollständige Anpassung an
gesellschaftliche Normen, dass sie Ziel
rassistischer Angriffe oder rechtsextre-
mer Äußerungen werden. 

Der Nationale Aktionsplan greift die
mit dem gesellschaftlich verankerten
Rassismus verbundenen Herausforde-

rungen nicht auf, dies, obwohl sie auch
eine Hürde im Integrationsprozess dar-
stellen und zur Ausgrenzung von Mi-
grantinnen und Migranten führen kön-
nen. Lediglich der Deutsche Sportbund
und der DGB haben in ihren Selbstver-
pflichtungen darauf Bezug genommen.

In den letzten Jahren haben unter-
schiedliche Studien nachgewiesen, dass
Bestandteile rechtsextremer Einstellun-
gen in weiten Teilen der Bevölkerung
zustimmungsfähig sind. Insbesondere
die Ausländerfeindlichkeit scheint in
Ost- und Westdeutschland, unabhän-
gig von sozialem Status, Geschlecht
oder Bildungsgrad, konsensfähig. Mit
der aktuellen Studie »Ein Blick in die
Mitte« (Decker, Rothe u.a., Mai 2008)
untersuchen die Forscher die Hinter-
gründe rechtsextremer Einstellungen.

Als Konsequenz aus den Ergebnissen
formulieren die Forscher unter ande-
rem die Notwendigkeit zur Demokrati-
sierung der Gesellschaft, einschließlich
der Förderung der Partizipation und
von interkulturellen Erfahrungen sowie
eine Veränderung des politischen Kli-
mas in Deutschland. 

Die Gewerkschaften und der DGB sind
überzeugt, dass repressive Maßnah-
men zur Bekämpfung rassistischer und
rechtsextremer Straftaten sowie Orga-
nisations- und Parteienverbote erfor-
derlich sind. 
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Rechtsextreme Propaganda greift zu-
nehmend soziale und ökonomische
Fragen auf. Gerade die NPD nutzt die
weltweite Krise der Finanzmärkte und
die globale Wirtschaftskrise für die
Verbreitung antisemitischer und natio-
nalistischer Propaganda. Unter dem
Slogan »Sozial geht nur national« ver-
sucht sie wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Probleme nationalistisch
umzudeuten. Im Europaprogramm der
NPD – die politische Grundlage für
den Europawahlkampf der Partei –
wird die EU als »Durchsetzer neolibe-
raler Interessen« kritisiert und die
Wirtschafts- und Währungsunion als
tiefsten »Eingriff in die innere Ordnung
der europäischen Nationen in den letz-
ten hundert Jahren« bezeichnet. 

Eine weitere Strategie besteht darin, öf-
fentliche Räume und Veranstaltungen
demokratischer Organisationen zu be-
setzten. Durch die Anmeldung eigener
Demonstrationen oder durch das Ein-
dringen in Demonstrationen versuchen
sie, öffentliche Aufmerksamkeit zu er-
zielen. Es vergeht fast keine Woche, in
der die rechtsextreme NPD oder die
mit ihr verbundenen Kameradschaften
nicht zu einer Demonstration aufrufen.
Häufig sind es die örtlichen Gewerk-
schaftsgliederungen und der DGB, die
den zivilen Widerstand organisieren,
teilweise auch ohne Unterstützung der
kommunalen Entscheidungsträger.

Rechtsextreme Einstellungen machen
nicht vor den Toren der Gewerkschaf-
ten halt. Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter sind nicht immun gegen-
über fremdenfeindlichen Ressentiments
und ein Teil ist empfänglich für sozial-
demagogische Argumentationen. Ne-
ben Maßnahmen zur Aufklärung und
Demaskierung rechter Parolen und
Ideologien besteht Handlungsbedarf
bei der Verankerung der Toleranzbil-
dung in der betrieblichen Ausbildung.
Eine positive Wirkung für einen ver-
stärkten Einsatz entfalten können in
diesem Zusammenhang auch gemein-
same Erklärungen der Tarifvertrags-
parteien.

Der DGB und die Gewerkschaften sind
überzeugt, dass nicht nur Einzelmaß-
nahmen und Programme zur Rassis-
musbekämpfung erforderlich sind, son-
dern sie fordern die Bundesregierung
auf, gemeinsam mit den gesellschaft-
lichen Akteuren eine Mainstreaming-
strategie zu entwickeln. Ziel muss sein,
alles zu verhindern, was Vorbehalte 
legitimiert und alles zu tun, um Tole-
ranz und Vielfalt zu fördern. Eine weit-
reichend angelegte Antirassismuspoli-
tik befördert nicht nur das Ansehen
Deutschlands, sondern auch die gesell-
schaftliche Integration von Migrantin-
nen und Migranten. 

■ Zusammenfassender Auszug aus dem 
1. Zwischenbericht des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes zum Nationalen Integrations-
plan.
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Vorbereitungsausschuss.

Gesamt West Ost

Befürwortung Diktatur 4,8 4,4 6,5

Chauvinismus 19,3 20,1 16,1

Ausländerfeindlichkeit 26,7 25,7 30,6

Antisemitismus 8,4 9,5 4,2

Sozialdarwinismus 4,5 4,0 6,2

Verharmlosung Nationalsozialismus 4,1 4,6 2,0

Rechtsextreme Einstellung in West- und Ostdeutschland, Herbst 2006
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Aus: »Ein Blick in die Mitte. Zur Entstehung rechtsextremer und demokratischer Einstellungen«,
Studie von Oliver Decker, Katharina Rothe u.a., Mai 2008


